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Gebührenordnung für die Kirchgemeinde Linden 
Gültig ab 01.01.2020 
 

Räumlichkeiten 
a. Kirchgemeindehaus 
Mietpreise In Linden wohnhaft Auswärtige 

Kirchenmitglied 
20% Mietreduktion 

Nichtmitglied  

Saal EG halber Tag 
 ganzer Tag 

Fr. 96.00 
Fr. 144.00 

120.00 
180.00 

120.00 
180.00 

Gruppenraum OG Süd Fr. 48.00 60.00 60.00 

Gruppenraum OG Nord Fr. 28.00 35.00 35.00 

Gruppenräume OG Nord und Süd Fr. 68.00 85.00 85.00 

Jugendraum UG Fr. 52.00 65.00 65.00 

Ganzes KGH (inkl. Küche) ohne Jugendraum 

 halber Tag 
 ganzer Tag 

 

Fr. 192.00 
Fr. 288.00 

 

240.00 
360.00 

 

240.00 
360.00 

Ganzes KGH (inkl. Küche) mit Jugendraum 
 halber Tag 

 ganzer Tag 

 
Fr. 244.00 

Fr. 340.00 

 
305.00 

425.00 

 
305.00 

425.00 

Zuschläge    

Benützung Küche Fr. 72.00 90.00 90.00 

Erheben von Eintritt oder Konsumation Fr. 100.00 100.00 100.00 

Bühnenelemente im Saal inkl. inkl. inkl. 

Audio-Anlage und Beamer im Saal Fr. 20.00 20.00 20.00 

E-Piano im Saal Fr. 20.00 20.00 20.00 

Mobile Multimedia-Anlage im OG Fr. 20.00 20.00 20.00 

Zusätzlicher Reinigungsaufwand durch 
Abwartin pro Stunde 

Fr. 30.00 30.00 30.00 

 
Für ortsansässige Vereine, besondere Veranstaltungen oder regelmässige Anlässe (Chor-/Musikproben, 
Turnen, Kinderbetreuung) kann der Kirchgemeinderat einen individuellen Tarif gewähren. Diese sind im 
Einzelnen auszuhandeln und als Beschluss schriftlich festzuhalten. 
Vorausgesetzt ist die Einhaltung der Benutzungsordnung Kirchgemeindehaus. Für Schäden, die durch 
unsachgemässe Behandlung entstehen, trägt der Mieter die entstehenden Kosten. 
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b. Kirche 
Die Kirche Linden ist ein Sakralbau, der in erster Linie dem christlichen Gottesdienst der evangelisch-
reformierten Gemeinde dient. Der Kirchgemeinderat behält sich vor, Veranstaltungen, die im Widerspruch 
zur grundlegenden, religiös-konfessionellen Zweckbestimmung der Kirche stehen, nicht zu bewilligen, bzw. 
die ausgesprochene Bewilligung zu widerrufen. 
 

Mietpreise In Linden wohnhaft Auswärtige 
Kirchenmitglied Nichtmitglied  

Konzert/Anlass mit Eintritt oder Kollekte 
(inkl. Sigristin 1h) 

Fr. 50.00 150.00 250.00 

Privater Anlass (Genehmigung durch Kirch-
gemeinderat; nach Benutzungsordnung; inkl. 
Sigristin 1h) 

Fr. 50.00 150.00 250.00 

Öffentlicher Anlass ohne Eintritt oder Kollekte 
/ Benefizkonzert (Genehmigung durch Kirch-
gemeinderat; nach Benutzungsordnung; inkl. 
Sigristin 1h) 

Fr. 0.00 nach Absprache nach Absprache 

Zuschläge    

Benützung der Orgel Inkl. Fr. 20.00 20.00 

Benützung des E-Pianos Inkl. Fr. 20.00 20.00 

Benützung des Beamers Inkl. Inkl. Inkl. 

Zusätzlicher Aufwand Sigristin pro Stunde Fr. 30.00 30.00 30.00 

 
Für ortsansässige Vereine, besondere Veranstaltungen oder regelmässige Anlässe (Chor-/Musikproben) kann 
der Kirchgemeinderat einen individuellen Tarif gewähren. Diese sind im Einzelnen auszuhandeln und als 
Beschluss schriftlich festzuhalten. 
Vorausgesetzt ist die Einhaltung des Merkblatts «Benutzung und Kasualien Kirche Linden». Für Schäden, 
die durch unsachgemässe Behandlung entstehen, trägt der Mieter die entstehenden Kosten. 
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Kasualien: Taufe, Trauung, Abdankung 
Eine kirchliche Trauung oder Abdankung im üblichen Rahmen ist kostenfrei für in Linden ansässige 
Mitglieder der Landeskirchen (reformiert und katholisch). Für Nichtmitglieder und Auswärtige fällt 
zumindest eine Kostenbeteiligung für Kirchenmiete und Pfarrperson an. 
Für in Linden ansässige Mitglieder der EFG Ried und der Gemeinde für Christus gilt ein besonderer Tarif für 
kirchliche Abdankungen in Linden ohne Predigt gemäss Vereinbarung mit dem Kirchgemeinderat. Falls sie 
auch Mitglieder der Landeskirchen sind, gilt der vorangehende Absatz.nJede Kasualhandlung ist begleitet 
von einem Vorbereitungsgespräch (keine Kosten). 

a. Taufe 
Die Taufe findet üblicherweise im Rahmen eines regulären Gottesdienstes statt. Über die Taufdaten 
entscheidet der Ortspfarrer oder seine Vertretung in Absprache mit den Taufeltern / dem Täufling. Die 
Taufe ist kostenfrei. 

b. Trauung 
Preise In Linden wohnhaft Auswärtige 

Kirchenmitglied Nichtmitglied in Linden 
aufgewachsen 

auswärtig 

Kirchenmiete gem. Tarifordnung Fr. 0.- 150.- 150.- 250.- 

Personal     

Ortspfarrer (sofern mögl.) 
Trauung in der Kirche Linden 
Trauung auswärts (zzgl. Spesen!) 

 
inkl. 
inkl. 

 
+150.- 

300.- + Spes. 

 
+150.-* 

150.-* + Sp. 

 
+350.-* 

400.-* + Sp. 

Organistin (ohne zusätzl. Proben) inkl. +250.- +100.- +250.- 

Zuschläge     

Sigristin: zusätzlicher Aufwand pro h + Fr. 30.- +30.- +30.- +30.- 

Organistin: Proben + Aufwand pro h Wird separat in Rechnung gestellt. 

Beitrag der Kirchgemeinde   

Blumenschmuck – Fr. 100.- Wird vom Brautpaar bezahlt. 

* Mitglieder der Evang.-Ref. Kirche bezahlen nicht für den Ortspfarrer. 

c. Abdankung 
Preise In Linden wohnhaft Auswärtige 

Kirchenmitglied Nichtmitglied in Linden 
aufgewachsen 

auswärtig 

Kirchenmiete gem. Tarifordnung Fr. 0.- 150.- 150.- 250.- 

Personal     

Ortspfarrer / Vertretung 
Bestattung u. Abdankung (mit Kirche) 
nur Bestattung (Friedhof, keine Kirche) 

 
inkl. 
inkl. 

 
+ Fr. 150.- 

Fr. 250.- 

 
+150.-* 

250.- 

 
+350.-* 

350.-  

Organistin (ohne zusätzl. Proben) inkl. + Fr. 250.- +100.- +250.- 

Zuschläge     

Sigristin: zusätzlicher Aufwand pro h + Fr. 30.- +30.- +30.- +30.- 

Organistin: Proben + Aufwand pro h Wird separat in Rechnung gestellt. 

* Mitglieder der Evang.-Ref. Kirche bezahlen nicht für den Ortspfarrer. 
Genehmigt vom Kirchgemeinderat Linden am 10. September 2019.  


